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Antrag der Fraktionen von CDU und Grünen vom 30.10.2023 über 
das Verfahren zur Eigenprüfung des Rhein-Sieg-Kreises 
 

 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Kreistag fasst folgenden Beschluss: 
 

1. Die Eigenprüfung soll weiterhin erfolgen und dazu soll die Ausschusssitzung 
im Frühjahr genutzt werden.  

2. Die Stellungnahmen bzw. Antworten zu den Prüfthemen sollen den 
Ausschussmitgliedern vorab schriftlich zur Verfügung gestellt werden.  

3. In der Sitzung sollen Gruppen gebildet werden und Vertreterinnen und 
Vertreter der geprüften Abteilungen sollen berichten und Fragen der 
Ausschussmitglieder beantworten können.  

4. Den Ausschussmitgliedern werden in der Ausschusssitzung Akten und 
Unterlagen zur Verfügung gestellt, die eingesehen und geprüft werden 
können.  

5. Die Eigenprüfung wird auf insgesamt drei Prüfthemen begrenzt.  
Hierzu werden die Fraktionen vom Rechnungsprüfungsamt unter Fristsetzung 
für Themenvorschläge angeschrieben. Das Rechnungsprüfungsamt 
koordiniert einen Termin der Fraktionssprecherinnen und – sprecher, in dem 
diese abstimmen, welche drei Themen geprüft werden sollen.“ 

 
 
 



Erläuterungen: 

 
Auf den Antrag der CDU-Fraktion und der Grünen-Fraktion vom 30.10.2023 wird 
verwiesen. 
 
Zur Begründung des Antrages wird ausgeführt, dass sich die Eigenprüfung des Rhein-
Sieg-Kreises als Prüf- und Kontrollinstrument bewährt hat und in Zukunft unbedingt 
fortgesetzt werden sollte. Aus Sicht der CDU-Fraktion und Grünen-Fraktion dient die 
Eigenprüfung dabei auch als nützliches Instrument, um Abläufe und Verfahren im 
Nachhinein retrospektiv zu betrachten und gegebenenfalls für die Zukunft zu 
verbessern. In Zukunft sollten die begrenzten personellen Ressourcen der 
Kreisverwaltung gebündelt, die Anzahl der Prüfthemen limitiert und der Ablauf der 
Eigenprüfung durch ein strukturiertes Verfahren optimiert werden. 
 
Deshalb wird beantragt, folgendes Verfahren zur zukünftigen Eigenprüfung des Rhein-
Sieg-Kreises festzulegen:  
 

1. Die Eigenprüfung soll weiterhin erfolgen und dazu soll die Ausschusssitzung im 
Frühjahr genutzt werden.  

2. Die Stellungnahmen bzw. Antworten zu den Prüfthemen sollen den 
Ausschussmitgliedern vorab schriftlich zur Verfügung gestellt werden.  

3. In der Sitzung sollen Gruppen gebildet werden und Vertreterinnen und 
Vertreter der geprüften Abteilungen sollen berichten und Fragen der 
Ausschussmitglieder beantworten können.  

4. Den Ausschussmitgliedern werden in der Ausschusssitzung Akten und 
Unterlagen zur Verfügung gestellt, die eingesehen und geprüft werden können.  

5. Die Eigenprüfung wird auf insgesamt drei Prüfthemen begrenzt.  
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung mehrheitlich beschlossen, 
Ziffer 5 des Antrages wie folgt zu ergänzen: 
 
„Hierzu werden die Fraktionen vom Rechnungsprüfungsamt unter Fristsetzung für 
Themenvorschläge angeschrieben. Das Rechnungsprüfungsamt koordiniert einen 
Termin der Fraktionssprecherinnen und – sprecher, in dem diese abstimmen, welche 
drei Themen geprüft werden sollen.“  
 
 
 
gez. Schuster 
(Landrat) 
 
Anhang: 
Antrag der Fraktionen von CDU und Grünen vom 30.10.2023 
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